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Sicherheitstechnische Überprüfungen von 
 Biogasanlagen 
Arbeitshilfe für Behörden, Sachverständige und Betreiber 

Begoña Hermann, Koblenz, und Iris-Gesine Heuer, Hannover 

D
as Sachverständigengutachten nach 
§ 29a Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BImSchG) dient der Klärung be-
stimmter sicherheitstechnischer Frage -
stellungen, die durch die Überwachungs-
behörde selbst im Einzelnen nicht selbst-
ständig untersucht werden können.  

Die technischen Aufsichtsbeamten 
der immissionsschutzrechtlichen Über-
wachungsbehörden verfügen i. d. R. über 
ein gutes technisches Grundverständnis 
und nur in Ausnahmefällen über tech-
nische Detail- und Spezialkenntnisse. Die 
Genehmigung und die Betriebsüber-
wachung von Betrieben und Anlagen be-
schränkt sich nach mehreren Verwal-
tungsreformen aufgrund der begrenzten 
Personalkapazitäten in den meisten Be-
hörden auf grundsätzliche und formal-
rechtliche Fragestellungen, sodass die 
Behördenvertreter in vorgelegten Doku-
menten und in den Anlagen vor Ort nur 
noch Stichprobenkontrollen durchfüh-
ren können. Insofern übernehmen Sach-
verständige in zunehmendem Umfang 
die ausführlichere Beurteilung von An -
lagen, der Betriebsorganisation und des 
Anlagenbetriebs und unterstützen damit 
die Behörden bei der Wahrnehmung 
ihrer Behördenpflichten.  

Die Behörden verpflichten den Anla-
genbetreiber im Zuge eines Verwaltungs-
aktes ein sicherheitstechnisches Gutach-
ten zu bestimmten sicherheitstech-
nischen Fragestellungen vorzulegen. So-
mit erfolgt die Beauftragung der Sachver-
ständigen nach § 29 a BImSchG im Regel-
fall durch den Betreiber und nur in selte-
nen Ausnahmefällen durch die Behörde. 

Diese ist allerdings gehalten, den Prüfauf-
trag an den Sachverständigen im Verwal-
tungsverfahren ausreichend bestimmt 
vorzugeben. 

Sachverständigengutachten sind Be-
weismittel im Verwaltungsverfahren und 
dienen der Behörde zur Sachverhalts-
ermittlung. Sie dürfen allerdings nicht 
ungeprüft übernommen werden, son-
dern müssen im Rahmen der Beweisfüh-
rung überprüft und nachvollzogen wer-
den. Das Sachverständigengutachten 
kann nach dieser Überprüfung ggf. über-
nommen werden. 

Die Verwertung eines Sachverständi-
gengutachtens ist nach dem Grundsatz 
der freien Beweiswürdigung unzulässig, 
wenn z. B. 
●  das Gutachten unvollständig, wider-
sprüchlich oder aus anderen Gründen 
nicht überzeugend ist oder 
●   das Gutachten von unzutreffenden tat-
sächlichen Voraussetzungen ausgeht 
oder 
●   das Beweisergebnis durch eigene Über-
legungen der Behörde ernsthaft erschüt-
tert wird (vgl. hierzu [1]). 

Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit 
Wie alle Bereiche ist inzwischen auch 

das Sachverständigenwesen einem im-
mer stärker werdenden ökonomischen 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Damit ge-
winnt Qualitätssicherung von Sachver-
ständigenleistungen zunehmend an Be-
deutung. Wenn der/die Sachverständige 
nicht ihrer Verpflichtung Folge leistet 
und Gutachten nicht unparteiisch und 
neutral erstellt, sondern sich vielmehr 

bemüht, eher angenehme und kunden-
orientierte Prüfergebnisse zu produzie-
ren, verfehlt ihr/sein Arbeitsergebnis, 
und infolgedessen auch die behördliche 
Überwachungsmaßnahme, die eigent -
liche Zielsetzung. Die Errichtung und der 
Betrieb von gefahrengeneigten Anlagen 
soll entsprechend dem Stand der Sicher-
heitstechnik erfolgen. Die behördliche 
Überwachungsmaßnahme soll dieses 
überprüfen und bestätigen, oder aber im 
Mangelfalle durch geeignetes Verwal-
tungshandeln Abhilfe schaffen. 

Das sicherheitstechnische Gutachten 
der Kategorie „mal eben schnell, kurz 
und billig“ konkurriert mit sorgfältigen 
Prüfungen und Dokumentationen, die 
neben dem zeitlichen Arbeits- und Prüf-
aufwand für den Sachverständigen 
selbstverständlich auch mit entsprechen-
den Kosten für den Auftraggeber verbun-
den sind.  

Gleichzeitig fällt in der betrieblichen 
Praxis der sichere Anlagenbetrieb zuneh-
mend wirtschaftlichen Erwägungen zum 
Opfer. So wird die Einhaltung des Stan-
des der Technik gern im Interesse einer 
Kostenoptimierung relativiert, Wartun-
gen und vorbeugende Instandhaltung 
zeitlich gestreckt oder vollständig einge-
spart. Verlässliche Sicherheitseinrichtun-
gen, die eine höhere Verfügbarkeit auf-
weisen, verlangen i. d. R. höhere Investi-
tionen sowie häufigeren Wartungs- und 
Instandhaltungsaufwand. Vorteil dieser 
Investitionen ist eine bessere Anlagenver-
fügbarkeit und damit auch eine ins-
gesamt höhere Wirtschaftlichkeit dieser 
Anlagen. Nicht zuletzt aufgrund dieser 

Die große Anzahl von Mängelfeststellungen, die zahlreichen Ereignisse in Biogasanlagen und nicht zuletzt 

viele unzureichende Sachverständigengutachten veranlassten dazu, für die Genehmigungs- und Über-

wachungsbehörden eine Arbeitshilfe für die Beauftragung sicherheitstechnischer Prüfungen von Biogas -

anlagen zu erstellen. Der Vorschlag wurde mit den Ländern abgestimmt und soll voraussichtlich auf der 

nächsten Sitzung des Ausschusses „Anlagenbezogener Immissionsschutz/Störfallvorsorge“ (AISV) der Bund/

Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz zur Anwendung empfohlen werden. 
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Erwägungen ist jeder Anlagenbetreiber 
gut beraten, seine Anlagen nach dem 
Stand der Technik einzukaufen und nach 
dem Stand der Technik zu betreiben, 
denn folgende Aussage von Konfuzius 
bewahrheitet sich im Bereich der Sicher-
heitstechnik regelmäßig: „Der Mensch hat 
dreierlei Wege klug zu handeln: durch 
Nachdenken ist der edelste, durch Nachah-
men der einfachste, durch Erfahrung der 
bitterste.“ Um im eigenen Interesse die 
maßgeblichen verfahrenstechnischen 
Aspekte nicht nur für den Anlagen-
betrieb, sondern auch gegenüber den 
verschiedenen Geschäftspartnern aus -
reichend beurteilen zu können, kann es 
dem Betreiber nicht erspart bleiben, sich 
durch Teilnahme an geeigneten Schulun-
gen ausreichend zu qualifizieren und/
oder kompetent beraten zu lassen.  

Biogasanlagen und erneuerbare 
Energien 

Biogasanlagen sind ein wichtiger Bau-
stein des neuen Erneuerbare-Energien-
Konzepts. Nach Angaben des Fachver-
bandes Biogas wird bis 2013 in fast 8 000 
Anlagen so viel Biogas erzeugt werden, 
dass rd. 6,4 Mio. Haushalte mit Biogas-
Strom versorgt werden können. 

Biogasanlagen haben sich aus der 
Landwirtschaft entwickelt. Sie waren zu 
Beginn im Wesentlichen dazu da, die 
landwirtschaftlichen Produktionsrück-
stände einer sinnvollen Nutzung zuzu-
führen und damit auch eine zusätzliche 
Einnahmequelle für die Landwirte zu er-
schließen. Mit der gezielten Förderung 
der erneuerbaren Energien entwickelte 
sich innerhalb einiger weniger Jahre ein 
beachtlicher Anlagenbestand.  

Für die Entwicklung sicherheitstech-
nisch fundierter Anlagenkonzepte war je-
doch offenbar nicht genügend Zeit; viele 
Anlagen wurden schlicht nach einem 
Baukastensystem „zusammengestellt“, 
ohne den wichtigen, sicherheitstech-
nischen Belangen ausreichend Beachtung 
zu schenken.  

Zahlreiche Unfälle und technisches 
Versagen von Anlagenteilen zeigen, dass 
dem tatsächlichen Gefahrenpotenzial 
dieser Anlagen nicht immer eine geeig-
nete Technologie gegenübergestellt 
wurde, obwohl von Beginn an für die 
Konzeption von Biogasanlagen tech-
nische Lösungen und Sicherheitseinrich-
tungen für die gegebenen Problemstel-
lungen aus dem Bereich der Chemie, der 
Verfahrenstechnik und der Technik zur 
Deponiegasnutzung verfügbar waren. Im 
entscheidenden Entwicklungszeitraum 

dieser Anlagentechnik fanden zahlreiche 
kontroverse Diskussionen zwischen 
sicherheitstechnisch versierten Experten 
und eher gewinnorientierten Planern von 
Biogasanlagen statt. Die Verhandlungen 
für die Berücksichtigung einer angemes-
senen Sicherheitstechnik scheiterten 
letzten Endes an einer immer wieder pos-
tulierten „begrenzten Zumutbarkeit si-
cherheitstechnischer Investitionen“ in 
landwirtschaftlich geprägten Anlagen. 
Würde aber ein fortschrittlich agierender 
Landwirt heutzutage einen Traktor mit 
einem Stand der Technik aus den 1970er- 
Jahren erwerben? Wohl eher nicht. 

Biogas – hochentzündlich und sehr 
giftig 

Das Unfallgeschehen ist im Wesent -
lichen auf die gefährlichen Stoffeigen-
schaften des Biogases zurückzuführen. 
Biogas ist hochentzündlich und sehr gif-
tig. Aufgrund dieser Eigenschaften sind 
bestimmte sicherheitstechnische und 
-organisatorische Anforderungen ein-
zuhalten. In den meisten Bundesländern 
werden deshalb die immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungen mit der 
Nebenbestimmung verbunden, die An -
lagen vor Inbetriebnahme einer sicher-
heitstechnischen Überprüfung nach 
§ 29a BImSchG durch einen bekannt ge-
gebenen Sachverständigen zu unterzie-
hen.  

Neben einem großen Anteil fachlich 
und handwerklich sehr sorgfältig durch-
geführter sicherheitstechnischer Prüfun-
gen und Ergebnisdokumentationen fin-
det sich aber eine zunehmende Zahl nicht 
ausreichend aussagekräftiger Gutachten. 
In vielen Fällen ist nicht erkennbar, was 
der Gegenstand der sicherheitstech-
nischen Untersuchung war und/oder es 
werden auf den ersten Blick unverständ-
liche Schlussfolgerungen und Bewertun-
gen festgestellter Mängel vorgenommen. 

Mangelhafte Gutachten  

Beispiel 1  
Es werden z. B. Gutachten mit bis zu 

90 Hinweisen, Empfehlungen und Män-
gelfeststellungen erstellt, die mit dem zu-
sammenfassenden Satz enden: „Unter Be-
rücksichtigung der vorgenannten Punkte 
kann die Anlage sicher betrieben werden.“ 
Erst bei genauerem Lesen stellt man fest, 
dass offenbar ein Großteil der Anlage, die 
in dem Gutachten beschrieben wird, 
noch gar nicht errichtet oder noch nicht 
in einem betriebsbereiten Zustand war, 
weshalb dann eher allgemeine Empfeh-

lungen aus dem Regelwerk geäußert wer-
den, ohne Bezug zur konkreten Anlage. 

Was soll die Genehmigungs-/Über-
wachungsbehörde nun tun? Das Sachver-
ständigengutachten gilt im Verwaltungs-
verfahren als Beweismittel. Die Behörde 
muss das Gutachten würdigen und die 
notwendigen Veranlassungen treffen. 
Soll sie nun dem Betreiber aufgeben, die 
genannten Mängel zu beseitigen (bis 
wann? sofort? vor Inbetriebnahme? alle 
genannten Mängel vor Inbetrieb-
nahme?), den Empfehlungen zu folgen 
(allen? auf welcher Rechtsgrundlage?), 
die Hinweise zu beachten (welche? aus 
welchem Grund?)? 

Beispiel 2  
Die Prüfung eines nachträglich er-

gänzten BHKW in einer Biogasanlage er-
gab nicht unerhebliche Mängel, wie  
●  Funktionsmatrix der ex-geschützten 
Betriebsmittel fehlt, 
●   gasführende Anlagenteile sind nicht 
gegen mechanische Beschädigungen ge-
schützt, 
●   anfallendes Kondensat wird nicht ord-
nungsgemäß dem Kondensatschacht zu-
geführt, 
●   Nachweis des ausreichenden Luft-
wechsels fehlt, 
● Konformitätserklärungen  für die Anla-
genkomponenten Raumlüftung und Gas-
warnanlage fehlen, 
●  die Gasfackel fehlt, 
●   Nachweis über die Notstromversor-
gung fehlt. 

Dieses Gutachten endet nach dieser 
Aufzählung aber mit der für den Leser 
überraschenden Feststellung: „Die Aus-
führung der Anlage XY entspricht dem 
Stand der Sicherheitstechnik und den An-
forderungen der BetrSichV.“ Einschrän-
kungen dieser allgemeinen Feststellung 
werden nicht geäußert. 

Beispiel 3  
Aus den Gutachten/Prüfberichten 

geht nicht im Einzelnen und nachvoll-
ziehbar hervor, was genau untersucht 
wurde (Explosionsschutzfragen, Brand-
schutz, elektrische Sicherheit, Schutz-
konzept usw.). Der Bericht ist abgefasst, 
nach dem Motto: „der Sachverständige 
hat die Anlage überprüft. Es wurden 
keine wesentlichen Mängel festgestellt. 
Die Anlage entspricht aus Sicht des Sach-
verständigen dem Stand der Sicherheits-
technik.“ Damit entsteht der Eindruck, 
dass der/die Sachverständige verschlei-
ern will, welche Anlagenteile zum Prüf-
zeitpunkt noch gar nicht errichtet waren 



Anlagensicherheit

32 Technische Sicherheit Bd. 2 (2012) Nr. 11/12 - November/Dezember

oder sich nicht festlegen will, welche 
sicherheitsrelevanten Fragestellungen er 
im Einzelnen geprüft hat. 

Jahresberichte der Kommission für 
Anlagensicherheit 

Auch die Kommission für Anlagen -
sicherheit (KAS) stellt Jahr für Jahr den 
unveränderten Umfang und die nahezu 
unveränderte Art der Mängel bei Biogas-
anlagen fest, die von den bekannt gegebe-
nen Sachverständigen nach § 29a 
BImSchG in ihren Jahresberichten gemel-
det werden. 80 bis 85 % der geprüften An-
lagen weisen danach bedeutsame Mängel 
auf. Diese sind u. a. 
●   Unzureichende/fehlerhafte bzw. nicht 
dokumentierte Ex-Zoneneinteilung, 
●  unvollständige oder fehlende Ausrüs-
tung der Anlagen mit explosions-
geschützten elektrischen Betriebsmitteln 
sowie fehlende Prüfungen, 
●   falsche Auslegung einzelner Kompo -
nenten, z. B. unzureichende Festigkeits-
prüfungen von Rohrleitungen und Gas-
speicherfolien, mangelhafte Dichtungen, 
unzulängliche Überdruckabsicherungen, 
●  Nichteinhaltung des erforderlichen 
Schutzabstands zwischen Gasspeicher 
und Blockheizkraftwerk (BHKW), 
●  fehlende Ex-Schutz-Maßnahmen im 
Bereich der Vorgrube, 
●  fehlende Blitzschutzanlage, 
●  fehlende oder nicht mit der zuständi-
gen Behörde abgestimmte Feuerwehr-
pläne, 
●  unzureichende Unterweisung der Be-
schäftigten, 
●   Verwendung ungeeigneter Einsatz-
stoffe, für die die Anlage nicht ausgelegt 
ist (z. B. Abfälle mit gefährlichen Eigen-
schaften), 
um nur einige wenige Punkte zu nennen 
(vgl. [2]) 

Verbesserungspotenzial und die Rolle 
der Behörden 

Ein weiteres Problem ist, dass die Ge-
nehmigungsbehörden nicht selten nur 
sehr allgemein die Aufgabe vorgeben und 
den Betreiber auffordern „eine sicher-
heitstechnische Prüfung nach §29a 
BImSchG vor Inbetriebnahme zu ver-

anlassen“. Was diese genau beinhalten 
soll, bleibt dem Betreiber oder dem Sach-
verständigen überlassen. Teilweise ist 
dann am Preis erkennbar, wie groß oder 
wie klein der Prüfrahmen gesteckt 
wurde. Diese Vorgehensweise genügt 
aber nicht dem verwaltungsrechtlichen 
Bestimmtheitserfordernis und ist inso-
fern fehlerhaft. 

So ist der Grund für diese oben dar-
gestellten Missstände nach Ansicht der 
Autorinnen dieses Beitrages auch darin 
zu suchen, dass es keinen allgemeingülti-
gen Prüfrahmen gibt, der einen gewissen 
Mindeststandard zu Prüfumfang und 
Prüftiefe vorgibt. 

Diese Lücke soll durch die vorgeschla-
gene Arbeitshilfe geschlossen werden, 
die es den zuständigen Behörden erleich-
tern soll, hinreichend bestimmte Anord-
nungen für die sicherheitstechnische 
Prüfung von Biogasanlagen zu formulie-
ren. 

Die Arbeitshilfe1) enthält drei Teile: 
Teil 1:  Hinweise zur Gestaltung und Prü-
fung von Gutachten nach § 29a 
BImSchG. 
Teil 2:  Übersicht über sicherheitsrele-
vante Gesichtspunkte in Biogasanlagen. 
Teil 3:  Mustergliederung eines Sachver-
ständigengutachtens. 

Für Biogasanlagen, die der Störfall-
Verordnung unterliegen, wurde ein Teil 4 
beigefügt: „Schwerpunkte einer systema-
tischen Gefahrenanalyse für Biogasanla-
gen“.  

Selbstverständlich kann diese Arbeits-
hilfe auch von den Sachverständigen ver-
wendet werden, um in ihrem Angebot an 
den Betreiber den Prüfrahmen genauer 
zu beschreiben; oder sie kann von den 
Betreibern herangezogen werden, um die 
ausgeschriebene sicherheitstechnische 
Prüfung von seiner Seite aus genauer zu 
beschreiben. 

Inhalt der Arbeitshilfe 
Teil 1 und Teil 3 der Arbeitshilfe sind 

Dokumente, die der AISV auf seiner Sit-
zung vom 1. bis 3. Februar 2011 in Pots-
dam für 29a-Gutachten aus fachlicher 
Sicht zur Anwendung empfohlen hatte. 
Die Sachverständigen sollen diese bei Ab-
nahme-/Inbetriebnahme- oder wieder-
kehrenden Prüfungen nach § 29a 
BImSchG beachten. Von unserer Seite 
wurden in Teil 1 lediglich einige kleinere 
biogasanlagenbezogene Ergänzungen 
vorgenommen, die jedoch eindeutig als 
solche kenntlich gemacht sind. Unter an-
derem wurde dargelegt, welche Anforde-
rungen an den bekanntgegebenen Sach-

verständigen nach § 29a BImSchG zu 
stellen sind. Die Mustergliederung für ein 
sicherheitstechnisches Gutachten nach 
§ 29a (s. Tabelle) blieb unverändert die 
2011 vom AISV empfohlene Fassung. Sie 
soll einen gewissen Mindeststandard für 
die Prüfberichtsabfassung definieren, der 
von den Sachverständigen eingehalten 
werden soll. 

Teil 2 der Arbeitshilfe 
Das Herzstück der Arbeitshilfe ist Teil 

2 mit der Übersicht über die üblicher-
weise zu erwartenden Prüfpunkte für 
sicherheitstechnische Prüfungen nach 
§ 29a BImSchG für Biogasanlagen. Die 
Übersicht enthält die wesentlichen Prüf-
bereiche im Rahmen von 29a-Prüfungen 
bei Biogasanlagen: 
1.  Bautechnische Sicherheit/Statik 
2.  Gastechnische Sicherheit 
3.  Funktionale Sicherheit 
4.  Elektrische Sicherheit 
5.  Explosionsschutz 
6.  Brandschutz 
7.  Konformität (mit der Genehmigung, 
mit sicherheitsrelevanten Nebenstim-
mungen der Genehmigung, mit nach-
träglichen Anordnungen) 
8.  Dokumentation und Prüfnachweise 
(mit Bezug zur Anlagensicherheit) 
9.  Sicherheitsorganisation (Arbeits-/Be-
triebsanweisungen, Gefährdungsbeurtei-
lung, Unterweisungen/Schulungen) 
10.  Ggf. Funktionsprüfungen 

Die Liste ist selbstverständlich nicht 
abschließend. Der Sachverständige ist im 
Einzelfall gefordert, aus seiner Sicht, für 
die spezielle Anlage, ggf. weitere Prüf-
punkte aufzunehmen. 

Die zehn Prüfbereiche sind mit Unter-
punkten genauer spezifiziert. Der Punkt 
„Gastechnische Sicherheit“ hat z. B. fol-
gende Unterpunkte:  
●  Beschaffenheit von Foliensystemen 
(wie Material, Fertigung, Errichtung, Sta-
tik), 
●  Beschaffenheit und Betrieb von gas-
beaufschlagten Anlagenteilen (u. a. Aus-
führung als dauerhaft technisch dicht/
technisch dicht), 
●  Dichtheit von gasbeaufschlagten An -
lagenteilen (u. a. Befestigung/Abdich-
tung von Foliensystemen gegenüber dem 
Behälter), 
●  Druckauslegung (u. a. Über- und Un-
terdruckabsicherung), 
●  sichere Aufstellung von gasbeauf-
schlagten Anlagenteilen (wie Gasver-
brauchseinrichtungen und -verdichter), 
●  Lüftungsmaßnahmen (natürlich und 
technisch), 

1) Zurzeit in der Fassung vom 12. August 2012; es 
können sich aufgrund der Beiträge aus den Bundes-
ländern noch Änderungen ergeben. Die Arbeitshilfe 
kann unter www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de 
–>Gefahrenschutz –> Anlagensicherheit –>Textbei-
träge heruntergeladen werden.
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●  Instandhaltung (u. a. Überwachung, 
Prüfung und Wartung), 
●  Sonstiges. 

Im Einzelfall können einzelne Unter-
punkte wegfallen, wenn sie für den Ein-
zelfall offensichtlich nicht relevant sein 
können. Wenn sich die Anlage bei -
spielsweise nicht in einer Erdbeben zone 
befindet, braucht auf das Thema 
Erdbeben sicherheit – als Unterpunkt zu 
„bautechnische Sicherheit“ – selbstver-
ständlich auch nicht eingegangen zu 
 werden. 

Voraussetzung für eine sicherheits-
technische Prüfung ist allerdings, zu-
nächst festzustellen (und zu begründen), 
welche Anlagen- und Ausrüstungsteile 
sowie welche organisatorischen Vor-
gänge als sicherheitsrelevant zu betrach-
ten sind. Die sich daraus ergebende Liste 
legt dann die Gegenstände der Prüfung 
fest, auf die sich die Prüfpunkte zu bezie-
hen haben. Sinn der Vorgabe eines hin -
reichend bestimmten Prüfrahmens ist, 
dass sich die anordnende Behörde dann 
darauf verlassen kann und verlassen 

 können muss, dass der Sachverständige 
zu all den genannten Punkten Ermittlun-
gen durchgeführt sowie Feststellungen 
getroffen und bewertet hat. Grundsätz-
lich sollte der Prüfbericht des Sachver-
ständigen dann auch zu allen vorge -
gebenen Prüfpunkten Stellung genom-
men haben. 

Die Feststellungen sind zu qualifizie-
ren, d. h. in ihrer Bedeutung für die 
Sicherheit der Anlage zu gewichten. Ein 
Maßnahmenplan, welche Verbesserun-
gen erforderlich sind, sollte stets auch 

Mustergliederung eines Prüfberichts. 

Mustergliederung eines Prüfberichts zu einer sicherheits-

technischen Prüfung

Allgemeine Angaben

•  Auftraggeber mit voller Anschrift und Ansprechpartner, Datum 
der Auftragserteilung

•  Beteiligte Behörde mit Anschrift und Ansprechpartner, Datum 
der Abstimmung

•  Angabe der Gutachtennummer, Anzahl der Textseiten, Anlagen 
und Fotografi en, Anzahl der Ausführungen

• Datum des Gutachtens
• Ersteller des Gutachtens und Mitwirkende
• Inhaltsverzeichnis

Aufgabenstellung/Gegenstand des Gutachtens

• Aufgabenstellung der Behörde/des Auftraggebers
• Beschreibung von Prüfumfang und Prüftiefe

Aufl istung der Prüfgrundlagen

Beispielsweise:
•  Vorgelegte Unterlagen, z. B. Liste der eingesehenen Prüf-

bescheinigungen, Genehmigungsunterlagen, Sicherheitsbericht, 
Konzept zur Verhinderung von Störfällen, usw. (z. B. bereits 
vorhandene Gutachten). 

•  Bei Schadensfällen: Hinweise auf weitere Gutachten oder 
 Prüfungen anderer Stellen (z. B. Versicherung, Unfallkasse, 
Staatsanwaltschaft)

• Management, Organisation
• Vor-Ort-Begehung, eigene Ermittlungsergebnisse
• Gutachten über gleiche oder ähnliche Aufgabenstellungen
• Prüfbescheinigungen
• Wesentliche herangezogene Rechtsgrundlagen
- Gesetze, Verordnungen Vorschriften,
- technische Normen und Leitfäden

Kurzbeschreibung der Anlage und des Verfahrens oder Verweis 

auf die vorhandenen Unterlagen

Die Anlage ist kurz zu beschreiben. Die wesentlichen verfahrens-
technischen und die sicherheitsrelevanten Anlagenteile, sowie das 
Funktionsprinzip müssen, insbesondere in Bezug zur Aufgaben-
stellung, deutlich werden. Beispielsweise:
• Anlagenbeschreibung
• Verfahrensbeschreibung
• Energie- und Medienversorgung
• Stoffbeschreibung
• Standortumgebung
• Zugänglichkeit der Anlage

Dokumentation der durchgeführten Untersuchungen, Prüfungen 

und Berechnungen

Beispielsweise:
• Beschreibung der Vorgehensweise
• Ortsbesichtigung(en)
•  Konformitätsprüfung (Vergleich genehmigter Betrieb mit 

 tatsächlicher Betriebssituation)
• Vor-Ort-Prüfungen
• Benennung der/s geprüften Anlage/Anlagenteils
•  Art der Prüfung (z. B. Ordnungsprüfung, Funktionsprüfung, 

Systemprüfung)
• spezifi sche Prüfgrundlage
• Angewandte Rechenmodelle

Ergebnisse

Das Prüfergebnis muss jeden Punkt des Auftrages angemessen 
abhandeln.
• Sachstand
• Plausibilität der geprüften Unterlagen/Angaben
• Aussage zum Stand der Sicherheit/Sicherheitstechnik der Anlage
• Bewertung
• Feststellung erforderlicher Maßnahmen mit Begründung

Hinweis auf weitere, bisher nicht geprüfte Gefahrenquellen

Unter diesem Gliederungspunkt sind weitere, nicht im Prüf-
rahmen und/oder der Aufgabenstellung enthaltene Gefahren-
quellen aufzuführen, die ggf. vom Sachverständigen während der 
sicherheitstechnischen Prüfung aufgedeckt wurden.

Aufl istung der konkreten Maßnahmenempfehlungen

Die Maßnahmenempfehlungen stellen einen wichtigen Teil des 
Prüfberichts dar und sind so konkret wie möglich zu formulieren 
und zu begründen.
Für die Durchführung der Maßnahme ist eine entsprechende Frist 
vorzuschlagen.
Anforderungen sollten möglichst nach betroffenen Fachgebieten/
Rechtsbereichen/Schutzgütern gegliedert werden, um nachfolgen-
de Überwachungen zu erleichtern.

Zusammenfassung

Die wesentlichen Erkenntnisse sind übersichtlich zusammen-
zufassen.
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Zeitpunkte empfehlen, bis wann welche 
Mängel abzustellen sind oder bis wann 
welchen Empfehlungen zu folgen ist. Die 
allgemeine Schlussaussage, die bisher in 
den Sachverständigenprüfberichten häu-
fig anzutreffen ist „Unter Berücksichti-
gung der vorgenannten Punkte kann die An-
lage sicher betrieben werden“ ist grund-
sätzlich unzureichend. Die zuständige 
Behörde kann angesichts von 60 bis 80 
Feststellungen eines Berichts oder der 
Aufzählung nicht gewichteter Mängel 
keine geeignete Schlussfolgerung aus 
dieser Schlussaussage ziehen. 

Angrenzende Rechtsgebiete 
Obwohl das Gutachten nach § 29 a 

BImSchG bereits die Überprüfung vieler 
Gefahren unter der Überschrift „Anla-
gensicherheit“ zusammenfasst, gibt es 
weitere Themen, die im Hinblick auf 
schädliche Auswirkungen von Bedeu-
tung sein können. So zeigen z. B. zahlrei-
che Havarien erhebliche Schäden an 
Oberflächengewässern durch massives 
Fischsterben. Die Regelungen zur Be-
herrschung dieser Gefahren ergeben sich 
aus den Rechtsvorschriften des Wasser-
rechts, die wiederum eigenständige Prü-
fungen mit konkreten Anforderungen 
vorsehen. Um für Behörden, Sachver-
ständige und Betreiber die Abgrenzung 
der anzuwendenden Rechtsgebiete deut-
lich zu machen, enthält der vorgeschla-
gene Prüfrahmen als Kernstück der Ar-
beitshilfe auch eine Aufzählung derjeni-
gen Gebiete, die i. Allg. nicht im Rahmen 
einer Prüfung nach § 29a BImSchG ge-
prüft werden: 
●  Arbeitsschutz (Absturzsicherung, Be-
füllöffnungen, Schächte, Kanäle, Schwe-
felwasserstoffgefahr, Zwangsbelüftung/

ausreichender Luftwechsel, Gehör-
schutz, Schutz gegen Verbrennung durch 
Berühren heißer Teile, Hinweisschilder, 
Biostoffverordnung, Trittfestigkeit von 
Aufstiegen, Wartungsplattformen außer-
halb des Einwirkungsbereichs der Über-
drucksicherung). 
●  Gewässerschutz/Bodenschutz (Gülle/
Substratlagerung, substratführende Sys-
teme, Verbleib der Rückstände/Gär-
reste, Entwässerungskonzept der mit Si-
lagematerial bzw. -sickersäften ver-
unreinigten Flächen, Rückhalteeinrich-
tungen (wie Umwallung von Anlagen-
teilen), technische Ausführung von Ab-
füllplätzen). 
●  Emissionsschutz/Immissionsschutz 
(Verbrennungsmotor, Heizkessel, Fa-
ckel, gasführende Systeme, Geruchs-
belastung durch das Substrat/ Inputmate-
rial (Anlieferung, Lagerung, Vorbehand-
lung/ Aufbereitung, Fermentation), und 
durch die Behandlung und Lagerung des 
Gärrestes, Geruchsbelastung durch das 
Biogas, Lärm durch z. B. BHKW, Lüftun-
gen, Kühler, Verdichter, Pumpen, Rühr-
werke). 
●  Abfallwirtschaft (Verbleib der Abfälle 
zur Verwertung). 
●  Hygiene/Hygieneplan (Ungezieferver-
meidung und -bekämpfung, Hygienisie-
rung je nach Kategorie, Betrachtung der 
Infektionsgefahren). 

Es ist wichtig, dass sich die anord-
nende Behörde darüber im Klaren ist, 
dass diese Bereiche, sollten sie von der 
Behörde als prüfrelevant erachtet wer-
den, zusätzlich genannt werden müssen. 
Der typische Sachverständige nach § 29a 
BImSchG wird sie nicht zwangsläufig ab-
decken, da sie z. B. keine Fachgebiete aus 
der Liste der Fachgebiete des 29a-Sach-
verständigen sind.  

Biogasanlagen und Störfall-Verord-
nung 

Der 4. Teil der Arbeitshilfe trifft im 
Wesentlichen für Biogasanlagen zu, die 
der Störfall-Verordnung unterliegen. 
Selbstverständlich kann die Vorgehens-
weise für eine systematische Gefahren-
analyse und die genannten Gefahren-
schwerpunkte auch auf jede andere Bio-
gasanlage bezogen werden. 

Wichtig ist an dieser Stelle, dass die 
Gefahrenanalyse jede Phase im Lebens-
zyklus der Anlage erfassen sollte, also 
nicht nur bei der normalen Betriebsfüh-
rung, sondern auch beim An- und Abfah-
ren, vor und nach Wartungs-/Instandhal-
tungsmaßnahmen oder auch im Fall von 
Störungen. 

Mangelhafte Gutachten und Kon-
sequenzen 

Die Autorinnen erwarten von der 
 vorgelegten Arbeitshilfe Verbesserungen 
auf zwei Ebenen: Einerseits sollen die 
 immissionsschutzrechtlichen Vollzugs-
behörden bei den Vorgaben für die sicher-
heitstechnischen Prüfungen unterstützt 
werden. Hierzu kann Teil 2 der Empfeh-
lung als Auswahlliste benutzt werden. 
Dadurch werden die Sachverständigen 
angehalten, die Bearbeitung der sicher-
heitstechnischen Fragestellungen in ei-
nem bestimmten Umfang vorzunehmen. 
Es ist durchaus beabsichtigt, den Kreis 
der Sachverständigen, die im Rahmen 
 ihrer Tätigkeiten „mehr Masse als Klasse“ 
bevorzugen, zu einer gut strukturierten 
und sorgfältigen Prüfung und Doku -
mentation der gebotenen sicherheits-
technischen Fragestellungen anzu -
halten.  

Da der Betreiber von der Behörde im 
Rahmen eines Verwaltungsaktes nach 
§ 29 a BImSchG, im Rahmen einer 
 Nebenbestimmung im Genehmigungs-
verfahren oder aufgrund einer sepa -
raten Anordnung im Einzelfall ver-
pflichtet wird, ein Gutachten vorzu -
legen, besteht zwischen der immis -
sionsschutzrechtlichen Überwachungs-
behörde und dem Sachverständigen 
keine direkte Rechtsbeziehung. Dem-
entsprechend kann die immissions-
schutzrechtliche Überwachungsbehör -
de nur gegenüber dem Betreiber ent-
scheiden und agieren. In Niedersachsen 
haben die Mitarbeiter der Gewerbeauf-
sichtsverwaltung aufgrund einer Erlass-
lage die Möglichkeit, zweifelhafte Gut-
achten nach § 29 a BImSchG zur Über-
prüfung an die Zentrale Unterstüt-
zungsstelle Störfallvorsorge zu übersen-
den. Von hier aus wird nach Prüfung 
entschieden, ob ein vorgelegtes Gutach-
ten im Verwaltungsverfahren verwend-
bar ist oder nicht und ob eine Nachbes-
serung möglich erscheint und eingefor-
dert werden muss. Weiterhin erfolgt bei 
gravierenden  Mängeln die Information 
der für den  betroffenen Sachverständi-
gen zuständigen bekanntgebenden 
Stelle. Von dort kann der/die Sachver-
ständige zum Sachverhalt angehört und 
aufgefordert werden, seine Vorgehens-
weise zu rechtfertigen bzw. zukünftig zu 
ändern. Da bei anhaltendem Fehlverhal-
ten eines Sachverständigen grundsätz-
lich auch der  Widerruf der Bekanntgabe 
durch die bekanntgebende Stelle infrage 
kommt, sind derartige dokumentierte 
Ermah nungen zur Verhaltensänderung 
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für ein Widerrufsverfahren von grund-
legender Bedeutung. 

Zusammenfassung 
Biogasanlagen haben sich in Deutsch-

land zu einem wichtigen Baustein der 
Energiewende entwickelt. Für die Land-
wirte sind sie darüber hinaus in vielen 
Fällen zu einer bedeutenden Einnahme-
quelle geworden. Schattenseite sind noch 
allzu häufig unzureichende Absicherun-
gen der Anlagen gegen die mit der Anla-
genführung verbundenen Gefahren und 

Prüfgutachten von Sachverständigen, die 
die Behörden mit vielen Fragezeichen zu-
rücklassen. 

Die in diesem Beitrag vorgestellte Ar-
beitshilfe soll die Behörden dabei unter-
stützen, hinreichend bestimmte sicher-
heitstechnische Prüfungen nach § 29a 
BImSchG zu fordern. Sie kann zusätzlich 
von den Sachverständigen selbst für ihre 
Angebote zur Durchführung von 29a- 
Prüfungen verwendet werden oder von 
den Betreibern für ihre Kostenanfragen 
bei Sachverständigen.  TS 257 
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